
Die Nindviehzudt. 

nfänglich ftand auf jedem der drei 

Geftiitshöfe eine Nindvichheerde. 

Die ftet8 wachjende Ausdehnung 

de8 Geftits gab Anlaß, von den 

beiden Xleineren Höfen Scharn- 

haufen und Sleinhohenheim das 

Nindvieh zuriczuziehen. 

Seit dem Jahre 1848 findet 

fich folches nur noch auf dem 

größeren Hofe Weil. 

Die Zahl des hier auf- 

geitellten Nindvichs betrug 

am 1. Yanuar 1861: 

An Arbeitsvieh: erwachfene zu den Feldarbeiten verwendbare Ochfen 10 Stücke 

nachwachfende Dchfen im Alter bis zu 3 Jahren 16 „ 

Zufammen 26 Stücde. 

Die Arbeitscchfen Fommen zur Bollbringung der Feldbeftellung auch auf die «ode 

Scharnhaufen und Sleinhohenheim. 

AnNußvtehiiftiheiee;i3 % BE BTL Stide 

nachwachjende Kalbeln über 1 Yakı at et EBEN 

Zudtfarren. . . EEE 

nachwachfende Farren über f Jahr a ger 

Sarventälber unter 1 Yaht alt 22. HERE RTRER N, 

Rubtaiber unter Als Ichrialt his are 7-16, 

Zufammen 70 Stücke, 

Die Zahl der aufgeftellten Zuchtfarren ift aus dem Grunde größer als noth- 

wendig wäre, weil nach einem für jünmtliche Königliche Meeiereien gültigen Befehle 

den benachbarten BVBichbefitern geftattet ift, von den Zuchtfarren für ihre Kühe Ge- 

brauch zu machen. Diefe Erlaubniß wird nur zu den Zeiten zurückgenommen, wenn 

unter den Rindviehheerden der benachbarten Orte anfteekende Krankheiten herrichen.


